
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung gemäß  
 

 
§ 4 Abs. 1 i.V.m. § 4a Abs. 4 BauGB nur per E-Mail    
 
 
Wichtiger Hinweis: 
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen Ihrer Zuständigkeit zu einem 
konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Gemeinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und 
optimales Planungsergebnis zu verschaffen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde 
den Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 

 
 
Gemeinde 
 
Gemeinde Zolling 
 
 

    Flächennutzungsplan   mit Landschaftsplan 
 Neuaufstellung 
 5. Änderung     

 
         für das Gebiet     
 

 

    Bebauungsplan-Neuaufstellung 
 
         für das Gebiet  Sondergebiet Photovoltaik Freiflächenanlage Unterappersdorf 
 

sonstige Satzung      
 
              
 

Frist für die Stellungnahme bis: 30.08.2024 

 
Träger öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Telefonnummer): 

 
Landratsamt FS, SG 41, Altlasten,   Landshuter Str. 31, 85356 Freising    
 
 

    Keine Äußerung 

 
 

   Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4 BauGB auslösen 

 
             
 
 

   Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können 
 
             
 

 
 
 
 



 Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regelfall in der Abwägungen nicht  
      überwunden werden können (z.B. Landschafts- oder Wasserschutzgebietsverordnungen) 
     Einwendungen 

 
          
 
 
 
 
 
 

Rechtsgrundlage: 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Möglichkeiten der Überwindung: 

 
              
 
 
 
 
 
 
 



Sonstige fachliche Information und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen,  
           jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage: 

 
        Die betroffenen Flurnummern sind aktuell nicht im Altlastenkataster eingetragen. Kenntnisse über Altlasten auf 
den betroffenen Flächen liegen dem Landratsamt nicht vor. Die Tatsache, dass dem Landratsamt keine Kenntnisse 
über Altlasten vorliegen, schließt deren Vorhandensein nicht von vornherein aus. 
 
Es muss aus Gründen des vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutzes sichergestellt werden, dass die zulässigen  
jährlichen Frachten von Zink über alle Wirkungspfade in den Boden nicht überschritten werden. Darunter fällt auch  
Zink-Eintrag über Abrieb und Korrosion verzinkter Bauelemente. Eine stark wechselnde Bodenfeuchte verstärkt die  
Zink- Korrosion ebenso wie hohe Chlorgehalte und niedrige pH-Werte im Bodenmilieu. 
Unter diesen Bedingungen sollte dem vermehrten Zink-Eintrag in den Boden Rechnung getragen werden. 
Aus Gründen des Allgemeinen Grundwasserschutzes ist es nicht zulässig, dass verzinkte Stahlprofile, - rohre oder  
Schraubanker in die gesättigte Zone oder den Grundwasserschwankungsbereich reichen.  
Es ist ein Nachweis zu bringen, dass die zulässigen Frachten von Zink in den Boden nicht überschritten werden. 
Eine Möglichkeit zur Vermeidung von Zinkeinträgen ist die Verwendung von beschichteten Zinkprofilen. 
Eine Einzelfallprüfung der Standortbedingungen ist daher geboten.  
Es wird gebeten, das Landratsamt Freising über das Ergebnis der Einzelfallprüfung zu informieren.  
Bei Überschreiten oder der Besorgnis des Überschreitens des Vorsorgewerts sind standortangepasste Maßnahmen zur  
Minimierung des Stoffeintrages zu treffen. 
Welche resultierenden Maßnahmen ggf. getroffen werden, ist mitzuteilen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Errichtung von PV-Anlagen mit feuerverzinktem Stahl mit erhöhten Zinkeinträ-
gen in den Boden zu rechnen ist (9 bis 12 kg Zink pro Hektar und Jahr). 
Die Eigentümer der Flächen sind in jedem Fall durch den Anlagenbetreiber über eine mögliche zusätzliche Zink-Be-
lastung zu informieren. 
 
Durch das Vorhaben werden die Belange des Schutzgutes Boden berührt. Die Vorsorgepflicht gegenüber dem Entste-
hen einer schädlichen Bodenveränderung ergibt sich aus § 7 Bundesbodenschutzgesetz und §§ 9 und 10 Bundesboden-
schutzverordnung. 
Die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen bezüglich des Schutzgutes Boden (Punkt 7.1 in der Begründung 
zum Bebauungsplan) werden ausdrücklich begrüßt. 
 
Bei Bodenumlagerungen und -durchmischungen in Folge der Herstellung der Kabelgräben innerhalb des Planungsge-
biets ist zu beachten, dass diese nur mit dem vor Ort angefallenen Bodenmaterial wieder verfüllt werden sollen.  
Fällt Bodenmaterial an, welches nicht vor Ort verwendet werden kann und daher abgefahren werden muss, ist dieses  
nach den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen. 
Die Photovoltaikanlage ist so zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten, dass Bodenverdichtungen soweit wie mög-
lich vermieden /vermindert werden. Hierzu ist sicherzustellen, dass z.B. auf Flächen außerhalb befestigter Straßen,  
welche als Zuwegung, Arbeitsfläche und/oder Materiallagerfläche genutzt werden, geeignete Hilfsmittel (wie Bagger 
matten, Fahrbohlen etc) zum Einsatz kommen.  
Nicht vermeidbare Bodenverdichtungen und entstandene Schäden sind nach Abschluss der jeweiligen Maßnahmen zu  
beheben. 
 
Nach dem Betrieb der Anlage sind im Rahmen der Stillegung sämtliche Anlagen ordnungsgemäß rückzubauen.  
Die Flächen sind - in Abstimmung mit dem Grundstückeigentümer - in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen.  
Hierbei sind die Funktionen des Bodens wiederherzustelllen und nachzuweisen, dass keine schädlichen Bodenverun-
reinigungen durch den Betrieb der Anlage entstanden sind. 
Zu den Baumaßnahmen allgemein: 

 sowie  
  

Im Vorfeld von Baumaßnahmen mit einer Eingriffsfläche > 3.000 m² oder bei Böden mit hoher Funktionserfüllung 
oder besonders empfindlichen Böden wird empfohlen (bereits in der Planungsphase) eine bodenkundliche Baubeglei-
tung einschließlich Bodenschutzkonzept (DIN 19639) vorzusehen. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 Freising , 27.08.2024                                                                    Martin Roelofs  
________________________________________ ________________________________________
Ort, Datum                                                                                                Unterschrift, Dienstbezeichnung

  

 
 


